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KURZE BEGRÜNDUNG 

 Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt sollen die beiden 

vorausgegangenen Richtlinien aus den Jahren 1991 (91/672/EWG) und 1996 (96/50/EG) 

aufgehoben werden. Diese beiden Richtlinien erstreckten sich lediglich auf die Qualifikation 

des Schiffsführers und galten nicht für die Rheinschifffahrt. Mit der neuen Initiative hingegen 

soll die Anerkennung der Qualifikationen auf alle Besatzungsmitglieder – auch in der 

Rheinschifffahrt – ausgedehnt werden.  Sie erstreckt sich sowohl auf den Güter- als auch den 

Personenverkehr im Rahmen der Binnenschifffahrt. Der Privatverkehr und Sportfahrzeuge 

sind aus dem Geltungsbereich ausgenommen. Die Initiative gilt für das gesamte Netz der in 

der EU für die Binnenschifffahrt zugelassenen Wasserstraßen, wobei Ausnahmen für 

Binnenwasserstraßen ohne grenzüberschreitenden Verkehr vorgesehen werden können.  

Diese neue Initiative knüpft somit an die vorausgegangenen Richtlinien, aber auch an die im 

Rahmen der Programme NAIADES I und II geleistete Arbeit und insbesondere an die Arbeit 

der gemischten Arbeitsgruppe PLATINA zu Berufsqualifikationen an, die Normen für die 

berufliche Befähigung in der Binnenschifffahrt erarbeitet hat.  

Die europäische Binnenschifffahrt dient dem Güter- oder Personenverkehr auf Kanälen, 

Wasserstraßen, Strömen, Flüssen, Seen usw. Das europäische Netz umfasst insgesamt 

annähernd 41 000 km und verbindet 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der 

Güterverkehr auf dem Netz der europäischen Binnenwasserstraßen beläuft sich EU-weit auf 

mehr als 140 Milliarden Tonnenkilometer (Eurostat 2011).   

Die Binnenschifffahrt erfüllt im Übrigen alle drei Grundvoraussetzungen für die nachhaltige 

Entwicklung: Sie ist wirtschaftlich, da die Preise für Transporte in der Binnenschifffahrt 

gegenüber der Straße wettbewerbsfähig sind; mit Blick auf die Umwelt ist die 

Binnenschifffahrt energiesparend und trägt mit ihrem geringen Ausstoß von Treibhausgasen 

zur Bekämpfung der Erderwärmung bei. Hinsichtlich der sozialen Kosten und Vorteile ist 

anzumerken, dass es sich um einen sicheren Verkehrsträger handelt, bei dem es nur selten zu 

Unfällen kommt und der ein hohes Wachstumspotenzial aufweist, wodurch insbesondere in 

Häfen zahlreiche zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden können. Aus all diesen 

Gründen sollte ein Beitrag zum Ausbau dieses alternativen Verkehrsträgers geleistet werden.  

Hierauf zielt auch der Vorschlag für eine Richtlinie ab, mit dem im Wege der Anerkennung 

von Qualifikationen ein Berufszweig gestärkt werden soll, der heutzutage in zahlreichen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter unzureichender Mobilität und einem 

Arbeitskräftemangel leidet. 

Derzeit sind die Arbeitnehmer bei der gegenseitigen Anerkennung der Berufsqualifikationen 

und bei der Überwindung unnötiger Hindernisse, die sich beispielsweise aus dem Erfordernis 

lokaler Ortskenntnisse ergeben können, mit Problemen konfrontiert. Deshalb erscheinen 

Schritte zur Einführung von Mindestanforderungen mit Blick auf die Qualifikation von 

Matrosen und Schiffsführern gerechtfertigt.  

Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt den vorgelegten Vorschlag für eine Richtlinie, 

möchte jedoch noch einige Änderungen einbringen: 
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Das Netz der Binnenwasserstraßen ist zwar von Natur aus grenzübergreifend, die Merkmale 

und Besonderheiten der einzelstaatlichen Netze müssen aber trotzdem beibehalten werden. 

Die Verfasserin ist deshalb der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben 

sollten, gewisse Ausnahmeregelungen vorzusehen. Sie schlägt vor, manche 

Begriffsbestimmungen genauer auszuführen.  

Ein weiterer strittiger Punkt besteht darin, dass die Anforderungen dieses Vorschlags für eine 

Richtlinie über Berufsqualifikationen in allen Mitgliedstaaten Fristen für die Umsetzung der 

Bestimmungen umfassen. Da der Arbeitsmarkt nicht durch einen zusätzlichen Mangel an 

Arbeitskräften belastet werden sollte, der daher herrühren könnte, dass die einheimischen 

Arbeitnehmer in manchen Mitgliedstaaten nicht über die richtige Qualifikation verfügen, 

könnte eine Verlängerung des Übergangszeitraums für die Anwendung dieser Richtlinie 

förderlich sein, sodass sämtliche Mitgliedstaaten der Union die Maßnahmen, die zur 

Einhaltung der in der Richtlinie und ihren Anhängen festgelegten Verpflichtungen 

erforderlich sind, nach und nach ergreifen können. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr und 

Fremdenverkehr, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 9 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Bei dem in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Anerkennungsverfahren 

sollten sämtliche vor dem Beitritt des 

Mitgliedstaats zur Europäischen Union 

ausgestellten Befähigungszeugnisse, 

Erfahrungsnachweise, 

Schifferdienstbücher und Bordbücher von 

in der Binnenschifffahrt Erwerbstätigen 

berücksichtigt werden, sofern sie die 

erforderlichen Mindeststandards erfüllen. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die Ausbildungsprogramme (15) Die Ausbildungsprogramme 
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müssen zugelassen sein, damit 

sichergestellt ist, dass sie die einheitlichen 

Mindestanforderungen in Bezug auf Inhalt 

und Organisation erfüllen. Solche 

einheitlichen Mindestanforderungen 

beseitigen unnötige Hemmnisse für den 

Berufseintritt, indem verhindert wird, dass 

sich Personen, die die erforderlichen 

Fähigkeiten bereits im Rahmen ihrer 

Ausbildung erworben haben, unnötigen 

zusätzlichen Prüfungen unterziehen 

müssen. Zugelassene 

Ausbildungsprogramme können auch 

Arbeitskräften mit Erfahrungen in anderen 

Wirtschaftszweigen den Zugang zum 

Binnenschifffahrtsberuf erleichtern, da 

ihnen möglicherweise 

Ausbildungsprogramme zugutekommen, 

die gezielt ihren bereits erworbenen 

Fähigkeiten Rechnung tragen. 

müssen zugelassen sein, damit 

sichergestellt ist, dass sie die einheitlichen 

Mindestanforderungen in Bezug auf Inhalt 

und Organisation erfüllen.  Solche 

einheitlichen Mindestanforderungen 

beseitigen unnötige Hemmnisse für den 

Berufseintritt, indem verhindert wird, dass 

sich Personen, die die erforderlichen 

Fähigkeiten bereits im Rahmen ihrer 

Ausbildung erworben haben, unnötigen 

zusätzlichen Prüfungen unterziehen 

müssen.  Zugelassene 

Ausbildungsprogramme können auch 

Arbeitskräften mit Erfahrungen in anderen 

Wirtschaftszweigen den Zugang zum 

Binnenschifffahrtsberuf erleichtern, da 

ihnen möglicherweise 

Ausbildungsprogramme, die gezielt ihren 

bereits erworbenen Fähigkeiten Rechnung 

tragen, und die Anerkennung ihrer zuvor 

erworbenen beruflichen Erfahrung 

zugutekommen. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 24 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Um harmonisierte 

Mindeststandards für die Ausstellung von 

Befähigungszeugnissen zu gewährleisten 

und den Informationsaustausch zwischen 

den Mitgliedstaaten und die Durchführung, 

Überwachung und Bewertung der 

vorliegenden Richtlinie durch die 

Kommission zu erleichtern, sollte der 

Kommission die Befugnis zum Erlass von 

Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union in Bezug auf die 

Festlegung von Befähigungsstandards, 

medizinischen Tauglichkeitsstandards, 

Standards für praktische Prüfungen, 

Standards für die Zulassung von 

Simulatoren sowie Standards für Merkmale 

(24) Um harmonisierte 

Mindeststandards für die Ausstellung von 

Befähigungszeugnissen zu gewährleisten 

und den Informationsaustausch zwischen 

den Mitgliedstaaten und die Durchführung, 

Überwachung und Bewertung der 

vorliegenden Richtlinie durch die 

Kommission zu erleichtern, sollte der 

Kommission die Befugnis zum Erlass von 

Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union in Bezug auf die 

Festlegung von Befähigungsstandards, 

medizinischen Tauglichkeitsstandards, 

Standards für praktische Prüfungen, 

Standards für die Zulassung von 

Simulatoren sowie Standards für Merkmale 
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und Bedingungen der Nutzung einer von 

der Kommission geführten Datenbank 

übertragen werden, in der die wichtigsten 

Angaben zu Unionsbefähigungszeugnissen, 

Schifferdienstbüchern, Bordbüchern und 

anerkannten Urkunden erfasst werden. Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt. Bei der 

Vorbereitung und Ausarbeitung 

delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission gewährleisten, dass die 

einschlägigen Dokumente dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

gleichzeitig, rechtzeitig und auf 

angemessene Weise übermittelt werden. 

und Bedingungen der Nutzung einer von 

der Kommission geführten Datenbank 

übertragen werden, in der die wichtigsten 

Angaben zu Unionsbefähigungszeugnissen, 

Schifferdienstbüchern, Bordbüchern und 

anerkannten Urkunden erfasst werden.  Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, und dass 

diese Konsultationen mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung 

vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung1a niedergelegt wurden. 

Damit insbesondere eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Ausarbeitung der 

delegierten Rechtsakte sichergestellt wird, 

erhalten das Europäische Parlament und 

der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Ausarbeitung der 

delegierten Rechtsakte befasst sind.  

 _____________ 

 1a ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Diese Richtlinie gilt nicht für 

Personen, die folgende Fahrzeuge 

betreiben: 

2. Diese Richtlinie gilt nicht für 

Personen, die 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Sportfahrzeuge; (a) Binnenwasserstraßen zu Sport- 

oder Erholungszwecken befahren; 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) nicht frei fahrende Fähren. (b) am Betrieb nicht frei fahrender 

Fähren beteiligt sind; 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) am Betrieb von Fahrzeugen 

beteiligt sind, die von den Streitkräften, 

den Ordnungskräften, vom 

Katastrophenschutz, den 

Binnenschifffahrtsbehörden, der 

Feuerwehr und anderen Notfalldiensten 

verwendet werden. 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Nummer 15 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15)  „Fahrzeit“ die Zeit, die Mitglieder 

einer Decksmannschaft während einer 

Reise an Bord eines Schiffes auf 

Binnenwasserstraßen verbringen und die 

von der zuständigen Behörde kontrolliert 

wird; 

(15)  „Fahrzeit“ die Zeit, die Mitglieder 

einer Decksmannschaft während einer 

Reise an Bord eines Schiffes auf 

Binnenwasserstraßen verbringen, 

einschließlich – mit gewissen 

Einschränkungen – der an einem gemäß 

Artikel 19 zugelassenen Simulator zur 
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Ausbildung verbrachten Zeit, die von der 

zuständigen Behörde kontrolliert wird;  

Begründung 

Bei der Ausbildung am Simulator wird das Personal höchst effektiv auf schwierige 

Situationen und Notlagen vorbereitet. Deshalb sollte die Ausbildungszeit am Simulator mit 

gewissen Einschränkungen auf die für den Erhalt einer Qualifikation erforderliche praktische 

Erfahrung angerechnet werden. 

 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a.  Ein Mitgliedstaat kann 

Schiffsführer von der in Absatz 1 

genannten Verpflichtung befreien, wenn 

diese Schiffsführer ausschließlich 

innerstaatliche Binnenwasserstraßen 

befahren, die nicht mit dem 

Binnenwasserstraßennetz eines anderen 

Mitgliedstaats verbunden sind. Ein 

Mitgliedstaat, der solche Befreiungen 

erteilt, kann nationale 

Befähigungszeugnisse nach Bedingungen 

ausstellen, die von den allgemeinen 

Bedingungen dieser Richtlinie abweichen. 

Die Gültigkeit dieser nationalen 

Befähigungszeugnisse ist auf diejenigen 

innerstaatlichen Binnenwasserstraßen 

beschränkt, die nicht mit dem 

Binnenwasserstraßennetz eines anderen 

Mitgliedstaats verbunden sind. 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 3 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3.  Innerhalb von sechs Monaten nach 

der Notifizierung erlässt die Kommission 

3.  Innerhalb von sechs Monaten nach 

der Notifizierung erlässt die Kommission 
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einen Durchführungsbeschluss zur 

Genehmigung der geplanten Maßnahmen, 

wenn sie im Einklang mit diesem Artikel 

und mit Artikel 18 stehen; ist dies nicht der 

Fall, fordert sie den Mitgliedstaat auf, die 

vorgeschlagene Maßnahme zu ändern oder 

von ihrer Verabschiedung abzusehen. 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 29 
zur Ergänzung dieser Richtlinie, indem 

sie das Verfahren für die Genehmigung 

der geplanten Maßnahmen, wenn sie im 

Einklang mit diesem Artikel und mit 

Artikel 18 stehen, festlegt; ist dies nicht der 

Fall, fordert sie den Mitgliedstaat auf, die 

vorgeschlagene Maßnahme zu ändern oder 

von ihrer Verabschiedung abzusehen. 

(Mit dieser Änderung muss der Artikel über die Befugnisübertragung dahingehend geändert 

werden, dass auf diesen Absatz Bezug genommen wird.) 

Begründung 

Die Einstufung einer Binnenwasserstraße als mit besonderen Risiken behaftet bedeutet in der 

Praxis, dass die harmonisierten Qualifikationen auf diesem Streckenabschnitt nicht anerkannt 

werden. Deshalb ist ein delegierter Rechtsakt besser für die Genehmigung dieser 

Ausnahmeregelungen geeignet als ein Durchführungsrechtsakt. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Buchstabe a 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) bei 

Unionsbefähigungszeugnissen für 

Besatzungsmitglieder müssen die in 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a und c 

genannten hinreichenden Nachweise 

vorgelegt werden; 

(a) bei 

Unionsbefähigungszeugnissen für 

Mitglieder einer Decksmannschaft 
müssen die in Artikel 10 Absatz 1 

Buchstaben a und c genannten 

hinreichenden Nachweise vorgelegt 

werden; 

Begründung 

Mit dem Vorschlag soll der Geltungsbereich von lediglich den Schiffsführern auf alle 

Mitglieder einer Decksmannschaft ausgeweitet werden. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 17 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Ausbildungsprogramme, in deren 

Rahmen Zeugnisse erworben werden 

können, die die Erfüllung der in Artikel 15 

Absatz 1 genannten Befähigungsstandards 

bescheinigen, werden von den zuständigen 

Behörden desjenigen Mitgliedstaats 

zugelassen, in dessen Hoheitsgebiet die 

betreffende Ausbildungseinrichtung 

niedergelassen ist. 

1. Die Mitgliedstaaten können für die 

in den Artikeln 4, 5 und 6 genannten 

Personen Ausbildungsprogramme 

einrichten. Die Mitgliedstaaten sorgen 

dafür, dass derartige 

Ausbildungsprogramme, in deren Rahmen 

Zeugnisse erworben werden können, die 

die Erfüllung der in Artikel 15 Absatz 1 

genannten Befähigungsstandards 

bescheinigen, von den zuständigen 

Behörden desjenigen Mitgliedstaats 

zugelassen werden, in dessen 

Hoheitsgebiet die betreffende 

Ausbildungseinrichtung ihre 

Ausbildungsprogramme durchführt. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 17 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten erkennen die 

Zeugnisse an, die nach dem Abschluss 

von Ausbildungsprogrammen vergeben 

werden, die gemäß Absatz 1 von anderen 

Mitgliedstaaten zugelassen wurden. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 18 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Anwendung dieses Absatzes 

wenden die Mitgliedstaaten objektive, 

transparente, nichtdiskriminierende und 

verhältnismäßige Kriterien an. 

Bei der Anwendung dieses Absatzes 

wenden die Mitgliedstaaten objektive, 

transparente, nichtdiskriminierende und 

verhältnismäßige Kriterien an und 

beachten dabei die Grundsätze der 

Chancengleichheit und der 

Geschlechtergleichstellung. 
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Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 3 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a.  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 

dass der Zugang zu den Simulatoren nach 

Möglichkeit auch Angehörigen anderer 

Mitgliedstaaten offensteht. 

Begründung 

Nicht in allen Mitgliedstaaten stehen Simulatoren zur Verfügung. Aus diesem Grund erscheint 

es angebracht, dass die Mitgliedstaaten, in denen es Simulatoren gibt, sich nach besten 

Kräften darum bemühen, dass diese auch von Angehörigen anderer Mitgliedstaaten für 

Prüfungen oder zu Ausbildungszwecken genutzt werden können. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 22 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Personenbezogene Daten dürfen 

ausschließlich zu folgenden Zwecken 

verarbeitet werden: 

Personenbezogene Daten dürfen 

ausschließlich im Einklang mit den in der 

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates1a verankerten 

Grundsätzen des Schutzes 

personenbezogener Daten und zu 

folgenden Zwecken verarbeitet werden: 

 ______________ 

 1a Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (ABl. L 281 vom 

23.11.1995, S. 31). 
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Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 27 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten tauschen 

Informationen mit den zuständigen 

Behörden anderer Mitgliedstaaten über die 

Vergabe von Befähigungszeugnissen an 

Personen aus, die im Schiffsbetrieb tätig 

sind. 

2. Die Mitgliedstaaten tauschen 

Informationen mit den zuständigen 

Behörden anderer Mitgliedstaaten über die 

Vergabe von Befähigungszeugnissen an 

Personen aus, die im Schiffsbetrieb tätig 

sind. Hierbei tragen sie den in der 

Richtlinie 95/46/EG verankerten 

Grundsätzen des Schutzes 

personenbezogener Daten in vollem 

Umfang Rechnung. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die in Artikel 15 Absätze 1 

und 4, in den Artikeln 19 und 21 und in 

Artikel 23 Absätze 1 und 2 genannten 

Befugnisse werden der Kommission auf 

unbestimmte Zeit ab dem [*Tag des 

Inkrafttretens] übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 

Absatz 3, Artikel 15 Absätze 1 und 4, 

Artikel 19, Artikel 21 und Artikel 23 

Absätze 1 und 2 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 

… [Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] übertragen. Die Kommission 

erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren 

einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen 

einer solchen Verlängerung spätestens 

sechs Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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Begründung 

Die Befugnisübertragung an die Kommission sollte zeitlich begrenzt sein, und es sollte 

ausdrücklich auf das Recht der Gesetzgeber, die Befugnisübertragung zu entziehen, 

hingewiesen werden. In Artikel 8 Absatz 3 sollte eher auf einen delegierten Rechtsakt als auf 

einen Durchführungsrechtsakt verwiesen werden, er sollte deshalb in Artikel 29 über die 

Ausübung der Befugnisübertragung genannt werden. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 29 – Absatz 3 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Vor dem Erlass eines delegierten 

Rechtsakts konsultiert die Kommission im 

Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

verankerten Grundsätzen die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten 

Sachverständigen. 

 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 32 – Absatz 1 – Einleitung 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 

dieser Richtlinie erlässt die Kommission 

schrittweise delegierte Rechtsakte zur 

Festlegung 

1. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 

dieser Richtlinie erlässt die Kommission 

schrittweise delegierte Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 

Begründung 

Mit dieser Änderung wird ein Versäumnis korrigiert, da die nachfolgende Liste auch von der 

Kommission zu erlassende Durchführungsrechtsakte umfasst. 
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Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 34 – Absatz 3 – Einleitung 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Besatzungsmitglieder, die nicht der 

Schiffsführer sind und ein von einem 

Mitgliedstaat ausgestelltes 

Befähigungszeugnis besitzen, das vor 

Ablauf der in Artikel 35 dieser Richtlinie 

genannten Umsetzungsfrist ausgestellt 

wurde, oder ein Befähigungszeugnis 

besitzen, das in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten anerkannt wird, können 

dieses Befähigungszeugnis noch höchstens 

10 Jahre nach Ablauf der Frist nutzen. In 

dieser Zeit können sich 

Besatzungsmitglieder, die nicht 

Schiffsführer sind, für die Zwecke der 

Anerkennung ihrer Befähigung durch die 

Behörden anderer Mitgliedstaaten 

weiterhin auf die Richtlinie 2005/36/EG 

berufen. Nach diesem Zeitraum können 

sie bei einer zuständigen Behörde die 

Ausstellung eines 

Unionsbefähigungszeugnisses oder eines 

Befähigungszeugnisses in Anwendung des 

Artikels 9 Absatz 2 beantragen, 

vorausgesetzt, dass sie die in Artikel 10 

Absatz 1 Buchstaben a und c dieser 

Richtlinie genannten hinreichenden 

Nachweise vorlegen und anhand eines 

Schifferdienstbuchs folgende Fahrzeiten 

belegen: 

3. Besatzungsmitglieder, die nicht der 

Schiffsführer sind und ein von einem 

Mitgliedstaat ausgestelltes 

Befähigungszeugnis besitzen, das vor 

Ablauf der in Artikel 35 dieser Richtlinie 

genannten Umsetzungsfrist ausgestellt 

wurde, oder ein Befähigungszeugnis 

besitzen, das in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten anerkannt wird, können 

dieses Befähigungszeugnis noch höchstens 

10 Jahre nach Ablauf der Frist nutzen.  In 

dieser Zeit können sich 

Besatzungsmitglieder, die nicht 

Schiffsführer sind, für die Zwecke der 

Anerkennung ihrer Befähigung durch die 

Behörden anderer Mitgliedstaaten 

weiterhin auf die Richtlinie 2005/36/EG 

berufen. Vor Ablauf dieser Frist können 

sie bei einer zuständigen Behörde die 

Ausstellung eines 

Unionsbefähigungszeugnisses oder eines 

Befähigungszeugnisses in Anwendung des 

Artikels 9 Absatz 2 beantragen, 

vorausgesetzt, dass sie die in Artikel 10 

Absatz 1 Buchstaben a und c dieser 

Richtlinie genannten hinreichenden 

Nachweise vorlegen und anhand eines 

Schifferdienstbuchs oder Bordbuchs 

folgende Fahrzeiten belegen: 

Begründung 

Auch Bordbücher können für die Aufzeichnung von Fahrzeiten herangezogen werden. 

Außerdem werden beide Referenzinstrumente im nachfolgenden Absatz 4 gleichrangig 

genannt.  
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Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 35 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten setzen die 

erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 

dieser Richtlinie spätestens am [Tag des 

Inkrafttretens +3 Jahre] nachzukommen. 

Sie teilen der Kommission unverzüglich 

den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Die Mitgliedstaaten setzen die 

erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 

dieser Richtlinie spätestens am … [fünf 

Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] nachzukommen. Sie teilen der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut 

dieser Vorschriften mit.  

Begründung 

Obwohl der Titel dieses Vorschlags eigentlich darauf schließen lässt, wird mit der künftigen 

Richtlinie nicht nur ein System der gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen 

eingeführt, sondern sie dient auch zur Harmonisierung sämtlicher Ausbildungs- und 

Qualifikationsverfahren in der Binnenschifffahrt. Den Mitgliedstaaten und den Beschäftigten 

dieses Sektors sollte deshalb mehr Zeit für die Umsetzung gelassen werden. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 37 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten 

gerichtet. 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten 

gerichtet, die über Binnenwasserstraßen 

im Sinne von Artikel 3 verfügen. 

Begründung 

Diese Richtlinie sollte – wie auch die Richtlinie zur Festlegung technischer Vorschriften für 

Binnenschiffe – nur für die Mitgliedstaaten gelten, in denen die einschlägigen 

Binnenwasserstraßen liegen. 
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